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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

 

Guten Tag, 

was in den USA der Super-Tuesday ist, 

könnte bei uns der 13. März sein:  Drei 

Landtagswahlen, die sicherlich 

bundespolitische Auswirkungen haben. 

Die Flüchtlingsdebatte dominiert 

weiterhin scheinbar alle anderen Themen. 

Deshalb ist es völlig richtig, dass die SPD 

mit ihrem Parteivorsitzenden an der 

Spitze in Erinnerung ruft, was wir seit 

vielen Monaten sagen: Flüchtlinge und 

Deutsche dürfen nicht gegeneinander 

ausgespielt werden. Notwendige Hilfen 

für Menschen auf der Flucht dürfen nicht 

dazu führen, dass drängende Probleme, 

die es bei uns schon vorher gab, völlig in 

den Hintergrund geraten, oder mit dem 

Mantra der „schwarzen Null“ vom Tisch 

gefegt werden.  Diese Forderung muss sich im 

praktischen politischen Handeln 

niederschlagen: In Investitionen in Bildung, in 

eine gerechte Rentenpolitik, in besseren 

Hilfen für Langzeitarbeitslose, mehr Geld für 

unsere Kommunen usw.  

Jetzt werden die entsprechenden Planungen 

für den Haushalt 2017 auf den Weg gebracht. 

Das ist die Nagelprobe, wer es wirklich ernst 

meint… 

Ihr / Euer 
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WARUM ICH GEGEN DAS ASYLPAKET II GESTIMMT HABE 

Erneut haben sich die Parteispitzen der 

Regierungskoalition auf grundlegende Maßnahmen 

in der aktuellen Asylpolitik geeinigt. Im Asylpaket II 

wurde u.a. die Liste der sicheren Herkunftsländer 

erweitert, damit wenig erfolgversprechende 

Asylanträge schneller bearbeitet werden können. 

Gleichzeitig wurde der Familiennachzug für 

bestimmte Gruppen von Flüchtlingen eingeschränkt. 

Als der Gesetzentwurf zur Einführung beschleunigter 

Asylverfahren im Bundestag zur Abstimmung stand, 

habe ich ihm nicht zugestimmt. Meiner Meinung 

nach fehlt es dem Paket grundlegend an 

integrationsfördernden Maßnahmen und ist, mit 

Hinblick auf den eingeschränkten Familiennachzug 

auch für Kinder, menschlich hoch fragwürdig.  

Asylsuchende mit geringen Bleibechancen werden in 

Zukunft in besonderen Aufnahme-Einrichtungen 

untergebracht, die Prüfung ihres Asylantrags wird 

beschleunigt. Wer aus einem sogenannten sicheren 

Herkunftsland kommt, hat eine geringe Aussicht auf 

Asyl. Neben den Balkanländern aus dem ersten 

Asylpaket zählen bald auch die Maghreb-Staaten 

Marokko, Algerien und Tunesien dazu. Das muss der 

Bundestag allerdings noch beschließen. 

Darüber hinaus werden Anträge von 

Folgeantragsteller und solcher Menschen, die ihre 

wahre Herkunft verschweigen oder wegen 

schwerwiegenden Gründen ausgewiesen werden 

sollen, schneller und mit geringer Erfolgschance 

abgeschlossen. 

Auf Wunsch unserer „christlich-sozialen“ 

Koalitionspartner wurde der Familiennachzug für 

subsidiär Schutzbedürftige ausgesetzt. Als „subsidiär 

schutzberechtigt“ gilt, wessen Leben oder 

Gesundheit in seinem Heimatland gefährdet ist, ohne 

dass er/sie Flüchtling im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention ist. 

Davon abgesehen, dass nur eine geringe Anzahl der 

Flüchtlinge als „subsidiär Schutzbedürftig“ gelten, 

kann es nicht zielführend sein, Familien über 

Kontinente hinweg getrennt zu lassen. Wie soll sich 

ein Flüchtling auf Integration konzentrieren können, 

wenn sie oder er sich um die Familie in der Heimat 

sorgen muss?  

Völlig inakzeptabel ist für mich vor allem, dass Kinder 

von ihren Eltern getrennt werden sollen – entweder, 

indem ihnen der Nachzug verwehrt wird oder indem 

Kinder ihre Eltern nicht nachziehen lassen können. 

Vermutlich verstößt eine solche Regelung gegen 

Artikel 6 des Grundgesetzes, der den besonderen 

Schutz der Familie und Kindern festlegt und auch 

gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Gerade die 

CDU/CSU schreibt sich diese Grundwerte 

normalerweise ganz oben auf ihre Fahne.  

Auch die Verschärfungen bei gesundheitlichen 

Abschiebehindernissen sind meines Erachtens nach 

nicht tragbar.  

Selbstverständlich ist eine Beschleunigung der 

Registrierungs- und Anerkennungsverfahren für alle 

Beteiligten eine deutliche Verbesserung der jetzigen 

Lage. Aber es fehlt in dem Paket die unmittelbare 

Verknüpfung mit dringend notwendigen 

Integrationsmaßnahmen. 

Bei Integrations- und Sprachkursen fehlt es an der 

nötigen Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, an 

einer fairen Bezahlung, es fehlt am Geld. Viele 

Menschen in diesem Land zeigen ein unermüdliches 

ehrenamtliches Engagement bei der Hilfe für 

Flüchtlinge. Allerdings müssen die Kommunen 

professionelle Strukturen gewährleisten, Personal 

einstellen, um eine erfolgreiche Integration der 

Flüchtlinge zu gewährleisten. Dafür benötigen Städte 

und Gemeinden weitere finanzielle Mittel vom Bund. 

Es ist höchste Zeit über ein solches Integrationspaket 

zu verhandeln! 

 

Meine persönliche Erklärung zu meinem 

Abstimmungsverhalten, die ich gemeinsam mit René 

Röspel abgegeben habe, kann auf meiner Homepage 

eingesehen werden. 
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Eigentlich schien das Thema auf einem guten Weg. 

Nach Mindestlohn und Tarifeinheit wollte Andrea 

Nahles das nächste Versprechen aus dem 

Koalitionsvertrag umsetzen. Im Zuge der 

Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und 

SPD darauf geeinigt, den Missbrauch von 

Werkverträgen und Leiharbeit gesetzlich zu 

unterbinden. Im Grunde war das Gesetz sowohl 

politisch, als auch mit den Sozialpartnern 

ausverhandelt. Vergangene Woche legte die CSU 

völlig überraschend ihr Veto gegen den 

Gesetzesentwurf ein. Jetzt stehen die Zeichen auf 

„Stopp“. D.h. bis auf weiteres wird der 

Gesetzentwurf nicht im Kabinett beraten. 

Seit einigen Jahren benutzen Arbeitgeber verstärkt 

Leiharbeit und Werkverträge dazu, Belegschaften 

zu spalten und Lohndumping zu betreiben. Dadurch 

sind Beschäftigte zweiter und dritter Klasse 

entstanden. Sie verfügen über weniger Lohn, haben 

schlechtere Arbeitsbedingungen und weniger 

Rechte. Daher war es gerade für uns 

Sozialdemokraten wichtig, klare gesetzliche 

Regelungen zu schaffen, um so die Ausnutzung 

dieser Sonderregelungen zu Ungunsten der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 

verhindern. Dabei ging es aber nicht um die 

Abschaffung von Leiharbeit und Werkverträgen, 

wie manche unterstellen.Unternehmen sollen auch 

in Zukunft Instrumente einsetzen können, um 

flexibel auf Auftragsspitzen zu reagieren.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist das Ergebnis 

eines langen und intensiven Dialogs zwischen den 

Sozialpartnern und Politik. Andrea Nahles hat in 

diesem Prozess einige Schritte auf die 

Arbeitgeberseite zu gemacht. Unter anderem liegt 

der Fokus darauf die Werkverträge klarer zu 

definieren, um eine missbräuchliche Verlagerung 

der Leiharbeit in den Bereich der Werkverträge zu 

unterbinden.Der Vorschlag geht vielen in der SPD 

und auch mir nicht weit genug. Aber er ist eine 

Umsetzung des Koalitionsvertrages, nicht mehr und 

nicht weniger. 

Der gestoppte Gesetzesentwurf sieht im Bereich 

der Leiharbeit eine Überlassungshöchstdauer von 

18 Monaten vor, die bei einer Übereinkunft 

zwischen den Tarifpartnern im Rahmen eines 

Tarifvertrags verlängert werden kann. Auch für nicht 

tarifgebundene Entleiher ist eine Verlängerung der 

Höchstdauer im Rahmen der in ihren Branchen 

geltenden tariflichen Vorgaben möglich. Allerdings 

nur wenn ein Tarifvertrag 1:1 in Form einer 

Betriebsvereinbarung nachgezeichnet wird. Die 

gleiche Bezahlung der ausgeliehenen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

Stammbelegschaft ist nach neun Monaten 

festgeschrieben. Aber auch hier sieht das Gesetz die 

Möglichkeit vor zwischen den Tarifpartnern 

Sonderregelungen zu vereinbaren.  

Die Frage warum die CSU einen eigentlich 

ausverhandelten Gesetzesentwurf stoppt, ist aus 

meiner Position nicht klar zu beantworten. 

Möglicherweise liegt es an den kommenden 

Landtagswahlen, wobei in Bayern selbst ja keine 

Wahlen anstehen. Möglicherweise liegt es an einer 

derzeit laufenden, breitangelegten Kampagne, die 

auch in meinem Berliner Büro für mehr als 4000 

Zuschriften gegen das geplante Gesetz gesorgt hat. 

Oder vielleicht geht es der bayrischen Regionalpartei 

mal wieder darum, die Kanzlerin zu ärgern und ihren 

bundespolitischen Einfluss unter Beweis zu stellen. 

Die Forderung unserer Generalsekretärin Katarina 

Barley nach einem Machtwort der Bundeskanzlerin 

kann ich nur unterstützen. Parteipolitische 

Taktierereien haben auf dem Rücken der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Deutschland nichts zu suchen. 

 
 

Am Rande der Betriebs- und Personalräte-Konferenz der 

SPD Bundestagsfraktion gab Bundesministerin Nahles das 

Veto der CSU gegen ihren Gesetzesentwurf bekannt. 

 

 

 

 

LEIHARBEIT & WERKVERTRÄGE 
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PRIVATE ALTERSVORSORGE 

Im Jahre 2001 kam es durch die Einführung der 

sogenannten Riester-Rente zu einer Abkehr von der 

reinen umlagefinanzierten Rente hin zu einer in 

Teilen kapitalgedeckten Altersvorsorge. Neben der 

ersten, gesetzlichen Altersversorgung und der 

zweiten Säule, der betrieblichen, war die dritte 

Säule, die private Altersversorgung geboren. 

Die gesetzliche Rente ist umlagefinanziert, das 

heißt, jetzt aktive Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bezahlen mit ihren 

Rentenversicherungsbeiträgen die Renten von 

heute. Im Jahre 2001 wurde die gesetzliche Rente 

gekürzt, um die Beiträge und damit auch die 

Lohnnebenkosten für die Unternehmen zu senken. 

Als Ausgleich sollten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer – durch die kapitalgedeckten und 

staatlich geförderte Riester-Rente - privat 

vorsorgen. Ein Fehler war aus meiner Sicht damals 

die kapitalgedeckte Vorsorge nicht verpflichtend 

einzuführen. Dies war zwar geplant, aber es wurde 

durch eine großangelegte Kampagne (Zwangs-

Riester) verhindert. Vor allem diejenigen, die eine 

zusätzliche Altersvorsoge dringend benötigen, 

haben seitdem nicht privat vorgesorgt. In aller 

Regel sind es die Menschen mit geringen 

Einkommen. Klar, wer privat für das Alter vorsorgen 

möchte, muss erst einmal das Geld dafür haben.  

 

 

Zurzeit haben alle kapitalgedeckten 

Vorsorgemodelle mit niedrigen Zinsen zu kämpfen. 

Als die Riester-Rente 2001 eingeführt wurde, lag 

der Leitzins in der Euro-Zone bei 4,5%. 15 Jahre 

später liegt er gerade einmal bei 0,25%. Das Riester-

Modell wird durch verhältnismäßig hohe 

Gebühren, welche die Rendite schmälern, für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich 

unattraktiv. 

Die Gewerkschaften haben bei der Betriebs- und 

Personalrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion 

schon angekündigt, das Thema Alterssicherung in 

den nächsten Monaten auf das Tableau zu heben 

und zum Thema im kommenden 

Bundestagswahlkampf zu machen. Das ist auch 

richtig so, da die Rente – früher oder später – jeden 

etwas angeht. 

Für uns gilt die betriebliche Altersvorsorge als beste 

zusätzliche Absicherung im Alter. Um sie stärker zu 

verbreiten, legt das Arbeitsministerium in den 

nächsten Wochen noch einen entsprechenden 

Vorschlag vor. 

Aber auch zur Zukunft von Riester und Co wird die 

SPD schnell ein Konzept vorlegen müssen. Kann es 

eine erfolgreiche Reform geben oder ist die Riester-

Rente ein Auslauf-Modell? 

 
 

 

 

 
Für viele Menschen ist der Eintritt in die Rente eine 

Freude. Damit das so bleibt, muss die Altersvorsorge in 

Deutschland gut aufgestellt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Riester (SPD), 

Erfinder der Riester-

Rente. 

Er plante ursprünglich 

die verpflichtende 

kapitalgedeckte 

Altersvorsorge. 

Foto: Deutscher 

Bundestag/Achim Melde 
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Die gestiegene Terrorgefahr und der Umfang an 

Geldwäsche durch Mafia und Organisierte 

Kriminalität machen es dringend nötig, 

Geldwäsche entschieden zu bekämpfen. Es geht 

uns hierbei um die Geschäfte von Kriminellen und 

Terroristen. Wo Betrug, wo Drogenhandel, wo 

Prostitution und Menschenhandel sind, da sind 

auch immer Geldwäsche und enorme Summen 

Bargeld im Spiel. Will man Kriminalität und Terror 

also wirksam bekämpfen, dann muss man deren 

Finanzquellen austrocknen und ihnen so den 

Geldhahn abdrehen. Nach neuesten Schätzungen 

wird bis zu 100 Milliarden Euro illegal 

erwirtschaftetes Vermögen in Deutschland 

jährlich gewaschen. 

Die SPD-Fraktion hat in ihrem Vorschlag für ein 

Positionspapier deshalb ein ganzes Bündel an 

Maßnahmen formuliert: Neben der Abschaffung 

der 500-Euro-Scheine und einer Bargeldschwelle 

ab 5.000 Euro fordern wir für die zuständigen 

Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden mehr 

Personal und Geld sowie die Einführung eines 

bundesweiten Immobilienregisters. Außerdem 

sollten bundesweit einheitliche Lehrgänge für die 

Geldwäschebeauftragten der Aufsichtsbehörden 

in den Ländern eingeführt werden.  

Klar ist: Niemand will ein Bargeld-Verbot. Die 

Grenze von 5.000 Euro ist bewusst so gewählt, 

dass sie die alltäglichen Geschäfte der 

Verbraucherinnen und Verbraucher nicht 

betreffen. Die Gegner einer Grenze führen 

Argumente gegen eine Forderung ins Feld, die 

niemand aufgestellt hat. Es geht ausdrücklich 

nicht darum, Bargeld aus dem Alltag der 

Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

verbannen. Es geht um die Geschäfte von 

Kriminellen und Terroristen. Viele Fachleute 

teilen die Auffassung, dass eine Grenze für 

Barzahlungen sinnvoll ist (z.B. Transparency 

International, Bund Deutscher Kriminalbeamter). 

Weder die von uns geforderte Abschaffung der 

500-Euro-Scheine noch die Grenze für 

Barzahlungen ab 5.000 Euro werden den 
Bürgerinnen und Bürgern die alltägliche 

Verwendung von Bargeld erschweren. Alle 

alltäglichen Geschäfte werden weiterhin möglich 

sein. Oder haben Sie in der letzten Zeit 500-Euro-

Scheine zum Bezahlen benutzt oder etwas für über 

5.000 Euro mit Bargeld bezahlt?  

 

 

 

 

 

Im Alltag spielen 500-Euro-Scheine für das 

Bezahlen kaum eine Rolle. In der Regel werden die 

Scheine im Einzelhandel gar nicht angenommen. 

Alle Fachleute bestätigen, dass der Schein praktisch 

nur für Kriminelle interessant ist, um große Mengen 

Bargeld zu horten und zu transportieren. Nach 

einer Studie der Bundesbank gab nur jeder 

hundertste Befragte an, den 500-Euro-Schein auch 

zu nutzen. Nach Schätzungen wird die Note zu 90 

Prozent für kriminelle Aktivitäten verwendet. Auch 

die Europäische Zentralbank denkt deshalb über 

eine Abschaffung nach. 

 

 

 

 

 

 

BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG 

Der 500 Euroschein spielt nur in seltensten Fällen 

eine Rolle im alltäglichen Zahlungsverkehr. 

Fotoquelle: EZB 
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Und auch die Schwelle für Barzahlungen bei 5.000 

Euro ist nach Ansicht von Ermittlungs- und 

Aufsichtsbehörden ein wirksames Mittel, um 

Kriminellen die Geldwäsche zu erschweren. In vielen 

europäischen Ländern gibt es deshalb bereits 

Obergrenzen für das Bezahlen mit Bargeld 

(Frankreich 1.000 Euro, Belgien 3.000 Euro, Spanien 

2.500 Euro). Handel und Verbraucher haben sich 

damit problemlos arrangiert.  

Wir haben hier auch eine europäische 

Verantwortung: Das Fehlen einer Schwelle in 

Deutschland hat eine Sogwirkung für illegal 

erworbenes Bargeld aus anderen EU-Staaten. 

Fachleute verschiedener Ministerien und Behörden 

bestätigen, dass der Bargeldumlauf in Deutschland mit 

Einführung der Bargeldobergrenzen in anderen EU-

Ländern nachweislich gestiegen ist. Deshalb ist die 

Einführung einer solchen Grenze auch in Deutschland 

aus der Sicht vieler Experten sinnvoll. Mittlerweile hat 

auch das Bundesfinanzministerium den Vorschlag der 

SPD für eine Bargeldschwelle bei 5.000 Euro 

aufgegriffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE 

 

Daniel Baumann hat im Februar ein vierwöchiges 

Praktikum in meinem Berliner Büro absolviert und 

berichtet hier über eines der Angebot, welches die 

SPD-Bundestagsfraktion für Praktikantinnen und 

Praktikanten anbietet: Expertengespräche zu 

aktuellen Themen. 

Die blutigen Konflikte im Nahen Osten haben einmal 

mehr das Thema der deutschen Rüstungsexporte in 

die politische Debatte gebracht. Am 18.02.2016 

stellte sich Klaus Barthel, Experte für 

Rüstungsexportkontrolle der SPD 

Bundestagsfraktion, dazu den Fragen der SPD-

Praktikanten. 

„Rüstungsexporte durchlaufen in Deutschland ein 

strenges Genehmigungsverfahren“, erklärte 

Barthels. Nach aktueller Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ist es allein Aufgabe der 

Exekutive, jede Anfrage eines Rüstungsexports in ein 

Drittland zu prüfen. Grundsätzlich gilt: Der Export von 

Kriegswaffen ist untersagt, außer im Einzelfall 

sprechen besondere außen- und 

sicherheitspolitische Interessen für eine 

Genehmigung. Die wesentlichen Prüfkriterien sind 

dabei die Einhaltung der Menschenrechte, die 

regionale Stabilität des Empfängerlandes sowie 

außen- und sicherheitspolitische Interessen 

Deutschlands. Wenn „hinreichender Verdacht“ 

besteht, dass die zu liefernden Rüstungsgüter „zur 

internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden 

und systematischen Menschrechtsverletzungen 

missbraucht werden“, wird auch bei allen anderen 

Rüstungsgütern eine Genehmigung grundsätzlich nicht 

erteilt. Dabei wird auch das Verhalten des Landes in der 

Vergangenheit berücksichtigt. Besteht kein 

hinreichender Verdacht einer missbräuchlichen 

Verwendung, kann die Bundesregierung den Export 

genehmigen. 

Die SPD ist mit dem Versprechen in die 

Regierungsverantwortung eingetreten, die deutsche 

Rüstungspolitik restriktiver und transparenter als die 

Vorgängerregierung zu gestalten. Wirtschaftsminister 

Gabriel hat dazu u. a. angekündigt, keine Exporte von 

Offensivwaffen in konfliktgefährdete Staaten wie Saudi-

Arabien mehr zu genehmigen und zukünftig auch 

defensive Rüstungsgüter kritischer zu beurteilen. 

Außerdem muss jede erteilte Exportgenehmigung der 

Regierung nun unverzüglich veröffentlicht werden. 

Zusammengefasst sind die Genehmigungen in den nun 

halbjährlich erscheinenden Rüstungsexportberichten für 

jedermann nachzulesen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT AUS DEM PRAKTIKANNTINNEN-PROGRAMM VON 
DANIEL BAUMANN 

Klaus Barthel, MdB, stellte sich 

den neugierigen Fragen der 

Praktikantinnen und 

Praktikanten der SPD-

Bundestagsabgeordneten zum 

Thema Rüstungsexporte. 
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Am 18. Februar hat der Deutsche Bundestag in 1. 

Lesung mit den Beratungen des Gesetzesentwurfs 

zur „Neuregelung des Kulturschutzgesetzes“ (Drs. 

18/7456) begonnen. Im Kern verfolgt der Entwurf 

zwei zentrale Ziele: 1. Die Einfuhr von und der 

illegale Handel mit antiken Kulturgut aus 

Raubgrabungen soll verhindert werden. 2. Der 

Schutz vor „Abwanderung von 

nationalwertvollem Kulturgut“ effektiver 

gestaltet werden. 

Insbesondere die Frage des Schutzes 

nationalwertvollen Kulturgutes ist hoch 

umstritten. Unter dem Strich handelt es sich bei 

der vorliegenden Gesetzesnovelle um eine 

Neudefinition der Grenzen des Eigentumsrechts 

aus Art. 14 Grundgesetz was national-wertvolles 

Kulturgut angeht. 

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen 

werden in den kommenden Wochen und Monaten 

kritische Einwände an den vorgeschlagenen 

Regelungen geprüft. Im Sinne des legalen 

Kulturhandels soll die Definition des 

„nationalwertvollen Kulturguts“ ebenso diskutiert 

werden, wie die mögliche Einführung eines 

staatlichen Vorverkaufsrechts nach britischem 

Vorbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND KNAPP 

Die erteilten Einzelausfuhrgenehmigungen für 

Rüstungsgüter lagen 2014 bei rund 4 Mrd. €, 

davon 1,5 Mrd. € klassifiziert als Kriegswaffen. 

Lediglich 5,5% dieser Exporte entfielen auf 

Entwicklungsländer. Kleinwaffenexporte – 

welche weltweit zu den meisten kriegsbedingten 

Todesopfern führen – wurden bis auf die 

Unterstützung der Kurden im Irak nahezu nicht 

mehr genehmigt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Zeitpunkt einer 

Ausfuhrgenehmigungen und des tatsächlichen 

Exports oft Jahre auseinanderliegen. Dies kann zu 

Problemen führen, wenn sich zwischenzeitlich die 

Sicherheitslage im Empfängerland verändert. 

Eine Rücknahme der erteilten Genehmigung 

würde zu hohen Schadensersatzansprüchen der 

Rüstungsfirmen gegenüber dem deutschen 

Steuerzahler führen.  

Um solche Szenarien zukünftig zu vermeiden, 

wird von der SPD ein Rüstungsexportgesetz 

gefordert. Darin könnte u. a. festleget werden, 

dass es zum Geschäftsrisiko der Rüstungsfirmen 

gehört, sollte eine erteilte Genehmigung 

zurückgezogen werden müssen. Weiterhin könne 

ein solches Gesetz den rechtlichen Rahmen für 

Exportgenehmigungen klarer abgrenzen, als es die 

dehnbaren Richtlinien derzeit vermögen, so 

Rüstungsexperte Barthels. Ein weiteres Anliegen 

der SPD ist es, die Parlamentsbeteiligung zu stärken 

und eine gemeinsame europäische 

Rüstungsexportpolitik auf den Weg zu bringen. 

Schließlich droht eine einseitig restriktive 

Rüstungspolitik ihre Ziele zu verfehlen, wenn 

andere Staaten den deutschen Exportverzicht 

schlicht kompensieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: BERICHT AUS DEM PRAKTIKANNTINNEN-PROGRAMM 

SCHUTZ UND HANDEL VON KULTURGUT 

Nationalwertvolles 

Kulturgut gibt es 

bereits heute, wie 

beispielsweise das 

Gemälde „Blaues 

Pferd I“ von Franz 

Marc. 

Daniel Baumann, im 

Februar Praktikant in 

meinem Berliner Büro. 
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UNTERWEGS IM WAHLKRE)3 ȣ 5.$ .)#(4 .52 $A 

 

Beim gut besuchten Bürgerempfang Stadt Hattingen unter anderem waren dort auch der Hattinger Landtagsabgeordnete 

Rainer Bovermann und das Unterbezirksvorstandsmitglied Dietmar Bierenbreier (links). 

Auf der zweiten Dortmunder 

Arbeitsmarktkonferenz, wo auf 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zu 

Gast war. 

Zu Gast bei dem Treffen der örtliche ACE-Gruppe im Wahlkreis. 

Zu Besuch in der Flüchtlingsunterkunft 

in Witten-Bommerholz auf Einladung 

von Pfarrer Hebestreit. 
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Beim Tag der offenen Tür im neuen Bürgerhaus 

Niedersprockhövel (Hier mit  Melanie Reinert von 

der VhS EN Süd) 

Bei der sehr gut besuchten Betriebs- und Personalrätekonferenz der SPD Bundestagsfraktion gemeinsam mit den anderen 

Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit und Soziales und der Bundesministerin Andrea Nahles. 

Als Leiter einer der Arbeitsgruppen bei der Betriebs- und 

Personalrätekonferenz der SPD Bundestagsfraktion. 
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KAPSCHACK DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TEL.: 

030 227 -75601  

/ -75602 

 

KONTAKT WAHLKREIS 

ANNENSTR. 8 

58453 WITTEN 

TELEFON: 

02302/  2779444 

 

BAHNHOFSTR. 24 

45525 HATTINGEN 

TELEFON : 02324/501690 

 

E-MAIL: 

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE 

ONLINE: 

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE 

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

MIERSCHEIDS MEINUNG: INTERATION 

 

Wir wissen alle, dass der Deutsche Fußballbund recht frei 
nach Friedrich Schiller -„An die Freude“ -verfährt: 
 
α{ŜƛŘ ǳƳǎŎƘƭǳƴƎŜƴ aƛƭƭƛƻƴŜƴΣ 
ŘƛŜǎŜƴ Yǳǎǎ ŘŜǊ ƎŀƴȊŜƴ ²ŜƭǘάΦ 
 
Aber aus seiner Liste der deutschen Nationalspieler kann 
man lernen. Integration. 
 
Aus der Liste der Spieler mit „K“: 
 
Kaburek 
Kalinke 
Kapitulski 
Kelbassa 
Khedira 
Kobierski 
Konopka 
Kosloswski 
Kostedde 
Ksienzyk 
Kuranyi 
Kuzorra 
Kwiatkowski 
Aber es gibt auch noch andere Namen in der Liste, z.B.: 

Klose. Miroslav. 

Jakob Mierscheid ist ein fiktiver SPD-

Bundestagsabgeordneter, der immer 

wieder und gerne aktuelle Themen 

kommentiert. 

(Foto: SPD-Bundestagsfraktion) 

https://pbs.twimg.com/profile_images/68999734/Bild_5.png

